
                Kreisschützenverband  
        Gifhorn e.V. 

   Mitglied im Niedersächsischen Sportschützenverband e.V.  
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_____________________________________________ 
 

Tag der Austragung: Samstag, 15.02.2025 

    Sonntag, 16.02.2025 
 

Ort der Austragung: Schießstand des KKS Gravenhorst-Ohnhorst e.V. 

Zum Spring 11, 38527 Meine-Gravenhorst 
 

Veranstalter:  Kreisschützenverband Gifhorn e.V. 
 

Ausrichter:  KKS Gravenhorst-Ohnhorst e.V. 
 

Meldeverfahren: Meldungen schriftlich auf anliegendem Meldezettel. 
Zusendungen können per Email erfolgen. 

 

Meldeschluss: Dienstag, 17.12.2024 
 

Meldungen an: Klaus-Dieter Stolzenburg,  

Dorfstr. 13a, 38527 Meine-Ohnhorst 
Tel.: 05304-907677;  

Mail: Blasrohr@ksv-gf.de 
 

Startgeld: 

Schüler:  6,00 Euro 
übrige Klassen: 8,00 Euro 

   (Rechnung wird den Vereinen durch den KSV Gifhorn zugestellt) 

 

Wettbewerb:  Blasrohrsport gem. Teil 12 der Sportordnung 
 

Klassen:  gem. Teil 0.7.1 und Teil 12.1 der Sportordnung 
 

Entfernung:   Schüler III m/w: 5 Meter 
übrige Klassen: 7 Meter 

 

Schießzeit:   10 Passen zu je 6 Pfeilen; pro Passe 180 Sekunden;  
Nach 5 Passen erfolgt eine Pause von 10 Minuten 

 

Auflagen:   Nr. 24 DSB; alternativ 2 x Dreifachauflage Nr. 19  
(1 Pfeil je Spiegel) 

 

Startzeit: Wird nach Eingang der Meldungen rechtzeitig den Vereinen  
mitgeteilt. 

Die Anzahl der Starts richtet sich nach der Verfügbarkeit der 
Startplätze. Bei Bedarf werden Limits festgelegt. 

 

Ausschreibung 

Kreismeisterschaft 2025 

Blasrohrsport 



Allgemeine Bestimmungen: 

• Teilnehmen können nur Schützen die dem Kreisschützenverband Gifhorn 
gemeldet sind und an Vereinsmeisterschaften teilgenommen oder eine 

Qualifikationsringzahl erbracht haben (Regel 0.9.4.1 SpO).  

• Schützen/innen ab 16 Jahre weisen sich mit einem amtlichen Ausweis oder mit 

einem aktuellen Mitgliedsausweis (Wettkampfpass) des NSSV aus. Jüngere 

Teilnehmer/innen werden ggf. durch Begleitpersonen legitimiert. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Eine Ausrüstungskontrolle gem. Teil 12.12 der Sportordnung kann bei 

erkennbaren Verstößen vor, während oder nach dem Wettkampf erfolgen. 

• Der Ablauf des Schießens wird mittels akustischer Signale gem. Teil 12.9.2 durch 

den Schießleiter geregelt. 

• Ein Vorschießen zur Kreismeisterschaft ist gemäß der Sportordnung nur in 

Ausnahmefällen gestattet. Es ist auf dem Formblatt des KSV Gifhorn zu 

beantragen.  

• Der Veranstalter entscheidet zeitnah über den Antrag. Er legt auch Zeit und 

Ort des Vorschießens fest. 

• Das Ergebnis des Vorschießens muss spätestens am Wettkampftag 
vorliegen. Es wird in die Ranglisten aufgenommen. 

• Mit der Meldung erklären sich alle Sportlerinnen und Sportler mit der 

elektronischen Speicherung und Verarbeitung wettkampfrelevanter Daten unter 
Angabe von Name, Vereinsname, Alter, Wettkampfklasse, Ergebnis, 

Wettkampfbezeichnung, Startnummer und Startzeit einverstanden.  

• Sie willigen in die Fertigung von Bildern und die Veröffentlichung der Bilder sowie 

der Start- und Ergebnislisten in Aushängen, im Internet, lokalen Medien und in 
weiteren Publikationen des KSV, NSSV und des DSB ein. 

• Die Siegerehrung wird unmittelbar nach dem letzten Start durchgeführt. 

Teilnehmende auf den Plätzen 1 – 3 werden mit je einer Medaille und einer 
Urkunde ausgezeichnet.  

• In den Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen erhält jeder Teilnehmende eine 

Urkunde. 

• Eine Mannschaftswertung ist nicht vorgesehen. 

• Schützen/-innen die nicht an der Landesmeisterschaft teilnehmen wollen, 
sind unbedingt auf dem Meldezettel zu kennzeichnen (-LM- „nein“). 
 

 

Hinweis: 
Alle nicht gesondert aufgeführten Bestimmungen regeln sich nach der aktuellen 

Sportordnung des DSB. 
Änderungen der Ausschreibung behält sich der Veranstalter vor! 

 
 
 

Ohnhorst, 22.09.2024 
 

 
Klaus-Dieter Stolzenburg   Anlagen: Meldezettel Blasrohrsport 

Referent Blasrohrsport 


